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5 F r i e d e n s - T r a c t a t , 
welcher zwlschenIhro M M a t dem Könige 
in Preußen, und Ihro Majestät dem Ksnig? 
in Pohl?«, Churfürsten zu Sachsen, am »5ten 
Februarii 176;. auf dem Schloß? Huberts¬ 
burg geschlossen und gezeichnet worden. 

Aus dem FranMschen Original 
übersetzt. 

MachdemIhro Majestät derKönig inPreus-
" sen,und Ihro Majestät der König in Poh 
len und Churfürst zu Sachsen,gleicheNeigung 
verspuren lassen, denen Drangsalen des Krie/ 
ges ein Ende zu machen, und die Einigkeit 
und das gute Verständniß zwischen Dero bey« 
«erseiligen Staaten wieder herzustellen/ mit¬ 

hin auf die bequemsten Mittel zu diesem heil¬ 
samen Endzweck zu gel «ngen bedacht gewe¬ 
sen, auch Ihro König! Hoheit, der Königliche 
Prinz in pohlen uae, Churprinz zu Sachsen 
Sich verwendet, eine Vel samlung von Be» 
pollmächtigten zu einer anzustellenden Unter¬ 
handlung zu bewirken, un. Ih?ü Majestät der 
KöniginPohlen, Churfu st zu Sachftn, um 
solche zu befördern, und allen Aufenthalt, so 
aus Hö Hstderosrlbm Entfernung etwa entste¬ 
hen können, aus dem Wege zu räumen, vor« 
gebachter S r Königl. Hoheit, die Beforgunz 
Dero Interesse bey selbiger anve trauet h;-
ben! So ist man übereingekommen, aufdem 
Schloße zu HubertsburgFriedensconferenittt 



hülttn zu lassen. I n dessen Verfolg haben 
I h ro Königliche Majestäten Bevollmächtigte 
ernannt und verordnet, nemlich Ihro Maje¬ 
stät der König in Preußen, Osro Geheimem 
Legationsrath, Herrn Ewald Friedrich von 
Herzberg, und Ibrc> Majestät der König in 
Sohlen, Churfürst zu Sachsen Dero Geheim-
ten Rath, Thomas Freyherrn vo:: FritsH, 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten einan¬ 
der gebührend mitgetheilet, und solche gegen¬ 
einander in gehöriger Form ausgewechselt, 
nachstehende Artikel eines Fciedenstractats 
festgesetzet, geschlossen und unterzeichnet 
haben. 

A r t . i . Es sollzwischenIhroMajestätdem 
Könige in Preußen und Ih ro Majestät dem 
Könige in Pohlen, Churfürsten zu Sachsen, 
auch Oeroselben Erben, Staaten, Landen und 
Unterth wen ein dauerhafter Friede, eine auf¬ 
richtige Freundschaft und eine gute Nachbar¬ 
schaft errichtet seyn und bleiben ; zu Folge 
dessen soll eine allgemeine Amnestie statt ha¬ 
ben, und alles das, was unter beyden Hohen 
schließenden Theilen bey Gelegenheit des ge¬ 
genwärtigen Krieges vorgefallen, von wel-
cherley Beschaffenheit solches auch gewesen 
seyn mag,in ein ewiges Vergessen gestellt seyn, 
wie denn auch weder von einer noch der ans 
dern Seite unter welcherleyNamen oderVor-
wand es seyn mag, einige Schadloshaltung 
gefordert, sondern alle Anforderungen an ein¬ 
ander, welche durch gegenwärtigen Krieg 
veranlasset worden, gänzlich erloschen, ver¬ 
nichtet und vertilget bleiben sollen. Beyde 
hohe schliessende Theile und Dero Erben wol-
len künftighin unter Sich ein gutes Einver-
ständniß und vollkommenes Vernehmen un¬ 
terhalten und sich bestreden, Dero beydersei-
tige Vortheile zu befördern,und hingegen alles 
was Oenenselblgen nachtheilig ober im ge¬ 
ringsten abbrüchig seyn könnte, abzuwenden. 
Insbesondere versprechen Ih ro Majestät der 
König in Preußen, daß Dieselben bey denen 
Gelegenhelten/welche sich ereignen werben,da l 
I h ro Majestät dem Könige in Pohlen, Chur- ! 

l surften zu Sachsen und Dero Hause, ohne daß 
? es auf Ihro Königliche Majestät in Preußen 
' Kosten geschehe, convenZncez verschaffet wer-
i den können, solche zu befördern, mit dem größ¬ 

ten Eifer sich bestreben, und zu dem Ende mit 
I h ro König! Majestät in Pohlen, und mit 
Dero beyderseits gemeinschaftlichen Freun¬ 
den einverstehen werden. 

Art. 2 Alle Feindsrltgkeilen hören vom 
eilften Februarii, solchen mit eingeschlossen, 
anzurechnen gänzlich auf, und von eben diesem 
Tage an lassen Ih ro König!. Majestat in 
Preußen al!e ordentliche und außerordentliche 
Contrtbutiones, alle Lieferungen an Mund-
vorrath/ Fourage, Pferoen und anderm Aich, 
oder andere Sachen, imgleichen alle Forde¬ 
rungen an Recruten/ Knechten, Arbeitern und 
Fuhren, auch überhaupt all'? Arten von Prä-
stationen vsn welcherlei) Gattung und Bes 
Nennung fie seyn mögen, und unter was vor 
Namen oder Vorwand sie auch immer gefor¬ 
dert und eingetrieben werden könnten, nicht 
weniger allen Holzschlag und alle andere Bei 
schadigungen in dem ganzen Cburfürstentkutn 
Sachsen und allen dessen Theilen und Zube-
hörung, dieOber-und Niederlaufitz mit dar¬ 
unter begriffen, gänzlich und völlig einstellet!. 
Sollten die von Ih ro Majestät dem Könige in 
Preußen desfalls ertheilte Befehle, an besag¬ 
tem Tage nicht an allen Orten, welche von 
Ih ro König!. Majestät in Preußen Krieges-
völtern besetzet find, eingetroffen seyn, und es 
sich daher zutragen, daß um solcher Ursach 
willen, oder unter andern Vorwand, annoch 
einiges Geld, oder andere Prästation, von 
welcher Art oder Werth solche seyn möge, 
aus den Cassm, oder von den Unterthanen 
S r . Königl. Majestät in Pohlen genommen, 
oder gefordert werden, oder andere Schäden 
verursachet worden; So lassen I h ro Königl. 
M a M ä t in Preußen alles, was solchergestalt 
genommen oder gefordert worden, ohne Auf¬ 
schub wieder erstatten, und allen Verlust und 
Schaden ersetzen. I n Verfolg dieser allge¬ 
meinen Abstellung aller Arten von Prästati-



onen, entsagen I h ro Königliche Majestät it 
Preußen gleichergestalt allen Rückständen de: 
rer vorhin verlangten und geforderten Cow 
tributionen, Lieferungen und anderer Präfix 
tionen, und erklaren Sich, daß alle und ied« 
daher rührende Anforderungen gänzlich unl 
dergestalt erloschen, vernichtet und vertilge! 
seyn uno bleiben sollen, daß dererselben niema-
len einige Erwehnung mehr geschehen soll. 

Art. 3. IhroMajestät derKönig inPreußen 
versprechen sofort nach Unterzeichnung des 
gegenwärtigen Tractats,die nöthigen Veran¬ 
staltungen zu einer balolgen Räumung der 
Chursächstschen Lande anzufangen, und sotha-
ne Räumung und Zurückgabe Ih ro König! 
Majestät in Pohlen sämtliche Lande,Staaten, 
Städte, Pläye und Festungen, auch über¬ 
haupt aller Theile und Zubehörungen be-
meldter Lande,welche Ih ro Königl. Majestät 
in Pohlen vor gegenwäctlgem Kriege besessen 
haben, binnen einer Zeit von dr.y Wochen, 
von dem Tage der Auswechselung der Ratifi¬ 
kationen angerechnet, zu bewerkstelligen und 
zu beendigen, wohlverstanden, daßdieKrie-
gesoölker I h ro Majestät der Kayserin-Köni-
gin von Ungarn und Böh uen binnen eben 
diesem Zeitraum ganz Sachsen räumen. 

Vom eilften Fedrucmi an lassen Ihro Maj . 
der König in Preußen Dero Kriegrsvölter 
aus ihren etgenenMagazinen verpftegen,ohne 
daß selbige dem Lande zur Last fallen. Man 
wird auch ungesäumt zur Regulirung herer-
jenigen Routen schreuen, welche demeldte 
Krtegesvölker bey chrem Ausmarsch aus den 
Landen Ih ro Königl. Majestät in Pohlen neh^ 
men sollen, und werden selbige auf ihrem 
Marsche durch fothane Lands von Commissa-
rien gsfuhret und einquartieret, so I h roKö-
Ntgl. Majestat m Pohlen ernennen, welche 
auch die Vorspann, deren gedachte Krieges¬ 
völker zu ihrem Marsch benöthiget sind, und 
die ihnen ohnentgeltlich, jedoch unter der Be¬ 
dingung, daß selbige nicht weiter, als bis zu 
dem ersten Nachtlager mit über dieGrsnze ge-

nommen werden, sollen geschaffet werde», 
sollen zu besorgen haben. 

Art. 4. I h ro Majest. derKönig inPreußen 
schicken ohne Anstand und ohne Läsegeld alle 
Generals, Offlciers und Soldaten S r . M a j . 
des Königs in Pohlen, Churfürftens zu Sach¬ 
sen, welche annoch Kriegsgefangene sind, zu-
rück/ so wie auch alle andere Unterlhünen vor¬ 
gedachter I h ro Königl. Majestät in Pohlen, 
welche nicht srepwillig in demDienste und dm 
Landen Sr . Königlichen Majestät in Preußen 
verbleiben wollen,jedoch daß jedervon benen-
selcen seine gemachte Schulden zuvor bezahle. 
Vorgedachte Ih ro Majestät der Kömg iu 
Preußen geben auch die sämtliche Ih ro Maje¬ 
stät dem Könige in Pohlen zuständige Artille¬ 
rie, welche sich noch in Sachsen befindet, und 
mit dem Wappen Sr . Ksntgl. Majestät m 
Pohlen bezeichnet ist, zurück. Insbesondere 
aber werden die Seädle Leipzig, Torgau nud 
Wittenberg, in Ansehung dererselben Befesti¬ 
gungen, in eben dem Zustande, worinnen sol¬ 
che gegenwärtig sind, nebst der in selbigen sich 
vorfindenden mit dem Wappen Ihrc, Königl. 
Majestät in Pohlen bezeichneten Artillerie 
zurück gegeben. Ih ro Königliche Majestät in 
Preußen setzen auch die Geisseln und andre 
Personen, welche bey Gelegenheit des gegen-
wartigen Krieges arretiret worden, wieder m 
Freyheit, und lassen alle Pappiere so zu de» 
Archiven Ih ro Majestät des Königs in Poh¬ 
len, Churfürstens zu Sachsen, oder zu andern 
Kanzeleyen im Landegehörig find, hinwieder-
um ausantworten, und soll aus denenselben 
künftighin gegen Ih ro Königliche Majestät, 
Dero Erben und Lande niemals etwas ange¬ 
führet ober gefolget werden. 

Art. 5. Derzu2resben aM2;ten Decettt-
bris 1745. geschlossene Fnedenstractat wird 
in der besten For n und nach seinem ganzen 
Inhalte ausdrücklich erneuert und bestätiget, 
insoweit er nicht durch gegenwärtigen Tra-
ctat aufgehoben wird, und die darinn enthal¬ 
tene Verbindlichkeit von einer solchen Art sind, 
daß sie annoch können statt haben. 



Art. 6. Um von beyden Seiten denen zum 
Nachtheil derer hohen fthlißenden Theile 
Lande, Staaten und Unterthanen in das 
Cvmmercium eingeschlichenen Mißbräuchm 
abhplfiiche Maoßc zu geben, ist mc.n dahi'.z ü-
bereingekouunen, daß mau soglei H nach ge-
sHlcssenem Frieeen ron einer und der andein 
Eei le Comillss.rien ernennen w^ld>, w^la^e 
die Hantlunq^ngel^ 'Nhei lei ! nach billigen 
undgfmemnötzlichcn Glundsätzcn berichtigen 
sollen. Es ftll auch t (yderzetligen Unter-
thanen, w?lchc in den Landen dcs einen oder 
des andern Theils Pr^cvsse oder kl̂ zre Forde¬ 
rungen haben,behöri,;e und schleunigeRechts-
pfiege anAedeyhen, und wenn einige von den¬ 
selben ihre Wohnungen bereits verändert hat¬ 
ten, oder etwa noch verändern, und aus eines 
unter des andern der Hohen schließenden 
Theile Bothmaßigkeit verlegen würden, .sel¬ 
bigen darüber keine Schwierigkeiten gemacht 
werden. < 

Ar t . 7. IhroMajesial derKonig inPrenßm 
bewilligen denenjenigen Einrichtungen bey¬ 
zutreten, und Dero Unterthanen, so Gläubi¬ 
ger der Sächsischem Steuer sind, anzuh^lttn, 
sothanen Einrichtungen beyzutrettn, welche 
man ohnverzüglich wegen Bej^ hill^q derer 
Zinsen und zu Fortsetzung eines gewissen und 
dauerh lften ^onclzcl'/Xmort'i^menr chneei^ 
nigen Vorzug, treffen wird. Anderer Gr i ts 
versichern und versprechen I h r o Majestät der 
KöAg in Pohlen, Courfürfi zu Stächen, baß 
den vorerwehnten Einrichtungen gemäß, alle 
Unterthanen S r . Königlichen Majestät in 
Preußen, welche in der Sächfi"chen Steuer 
Capitalia haben, oder haben werden, nicht 
nur die Zinsen davon richtig erh <lten,sont ern 
baß auch die Capitalien ihnen ganz, ohne den 
mindesten Abzug und Verringerung, und bin¬ 
nen einem billigen Zeitraum wieder erstaltet 
werdensollen. 

Ar t 8. Nachdem auck der in dem 7ten Ar-
tikul des Dresdner Friedens ßipulirte Um¬ 
tausch der S tad t Fürstenberg und des Zolles 
daselbst, nebst dem Dorfe Schidlo, gegen ein 

wertsteüiget werden sollen, v:ele Schwierig¬ 
keiten gesunden; so ist man anderweit über¬ 
eingekommen, daß, um solchen zu erleichtern, 
die Stadt Fäl stenderg ftunt deren Albehörun-
gen disse cs desOderftrohmsgelegen, m oie-
ser Vertuschung nicht::nt begriffen seyn,ftn-
^ c n Ih ro König!. Majestat m Pohlen vcr-
blrldeli foileu) dc.ß aber anderer Eeits I h r o 
M^jcsiac der Konig in Pohlcn, Churfürst zu 
Sechst«, cn Se.Königl .M^csta: inprcußcn 
nicht norden bishc.o zuFurztenderg erhoben 
ncn Ooerzoll uno d^s Dorf Schidlo nebst des¬ 
sen Zubehörungen jenseits des O^erstrohms, 
sonder auch überhaupt alles, was Dieselben 
bis ünjcht von den Stränden und Uftrn des 
Oderllrohms sowol von der Seite der Lausig 
uls auch von der Seite der Mark, besessen ha¬ 
ben, >.btr?ken werden, dergestalt, d ß der 
Oderstrohm künftig die Lanbesgränz? aus¬ 
mache, und die Landeshoheit über beyde 
Slrändeund Ufer, und uberalles, w s j.'N^ 
stits der Oder aufber Seite der Mark, gele^ 
gen, fonhin I h r o Ksnigl. Majestät in Preus¬ 
sen, Q. io Nachfolgern und Erben gänzlich 
und allein immerwährend verbleibe. 

M a n ist auch übereingekommen, daß das 
I h r o König!. Majestät in Pohlen zu gebende 
Acquiv^lent nicht anders, als nach der Ver-
hällmß des würklichen Einkommens, so Die¬ 
selben zcichcro aus denen Besitzungen, welche 
Sie an I h r o König!. M a M a t in Preußen 
alln'tcn werden, gezogen habe«, berechnet 
werden könne, dem zufolge I h r o Königliche 

Land und Leuten zufrieden seyn wollen, davon 
der wirkliche Ertrag dem würklichen Ertrage 
Dero an Ih ro König!. Majestät in Preussen 
adzUtretenoen Besitzungen gleich sey. 

Uebrigens soll dnvteArtickel desDresbner 
Friedens in allen denen andern, gedachte Vers 
tauschung angehenden Puncten, genau beob, 
achtet nnd erfället werden. 

Art. y. Ihro M.jcstät der Ksnig in Preus¬ 
sen gestalten Ihrer Majestät dem Konige in 



Pohlen, Churfürsten zu Sachsen, zu jeder Zeit 
den freyen Durchzug durch Schlesien nach 
Pohlen,und erneuern insbesondere dasjenige, 
was oieserhalb in dem inten Anikul oes im 
Jahr 174). zu Druden geschlossenen Frie-
denstracralS ftligssetzet worden. 

Art. i . . Die hohen schließenden Theile 
gar^ntiren sich einander dieBeobachtung und 
Vollstreckung gegenwärtigen Fcledenstra-
ctatS, und werdsl? dessen Garantie von den¬ 
jenigen Machten, mit welchen Sie in Freund¬ 
schaft stehen, zu erlangen suchen. 

Art. i ) . Der gegenwärtige Friedenstra-
ct^t soll von beyde« Seiten rcuificiret/ und die 
Ratific niones sollen in tüchtiger und behöri¬ 
ger Form ausgefertiget, und binnen einerZeit 
von V i rzchn Tagen von desselben erfolgter 
Unterzeichnung an gerechnet, oder noch eher, 
wenn es geschehen kan,ausgewechstlt werden. 

Zu dessen Urkunde haben die unterzeichnete 
Bevollmächtigte Ihro Majestät des Königs 
in Preußen, und Ihro Majestät des Königs in 
Pohlen, Churfürstens zu Sachsen, in Kraft 
IhrerVollmachten gegenwärtigen Friedens-
tractat gezeichnet, und mit Ihren Pettschaf-
ten besiegele. 

So geschehen auf demSchlosse zu Huberts¬ 
burg den Funfzehenden Februar«, im Ein-
taustnd Siebenhundert undDrey^ und Sech¬ 
zigsten Jahres. 
(/..5 )EwaIdFriedrich (i>.^ )ThomasFrey-

von Herzberg. herrvonFritsch. 
S e p a r a t - A r t i k e l . 

Art. l . Man hat sich dahin vereiniget, daß 
unter denen Rückstanden, oder andern zurück 

^gebliebenen Prast^tionen, welche vom eilften 
Februarii 176z.^n wegfallen sollen,d5ejenige 
nicht mit begriffen seyn soll, was auf oie m 
der beygefügtenOpecific tion benannteW >ch-
silbriefe, und andere sct ristliche Verbindun¬ 
gen annoch zu bezahlen ist, als welches Ihro 
M jestät derKonig in Preußen sick ausdrück¬ 
lich vo bchalten,und Ihro Majestät derKonig 
in Pohlen genau uno nach dem Inhalt vor-
erwehnterWcchftlbriefe und anderer darüber 

ausgestellten schriftlichenVeroindungen, ohne 
den mindesten Abzug oder Verkürzung, in de¬ 
nen darinnen vecheissenen Münzsorkn, ab¬ 
tragen zu lassen, versprechen. 

Art. 2. Um über die Art und Gröndlichkslt 
derjenigen EllNAchtungen,welcheinAtisehung 
derer SteuersaHen/ l^ovon in dem 7 Aclickel 
des Fliedenstractals Erwehnung gefchchen, 
zutreffen sind, keinen Zweifel übrig zu l ssm : 
So erklären Eich Ee. Majestät der König in 
Pohlen,Churfürst zu Sachen, daßDieselben 
solche Einrichtungen treffen werden, daß kei¬ 
ner von den Steuer-Glaubigern auch nur den 
geringsten Theil seines Capitals verlieren soll; 
Daß es unmöglich ist, ihnen die verfallenen 
Zinsen zu bezahlen, nachdem wie überall be-
kannr,alle Einkünfte des Landes durch dieUn-
fallebeS Krieges gänzlich verschlungen wor¬ 
den: Daß diese nehmliche Ursache auch auf 
heuriges Jahr in Betracht aller derer Aufta¬ 
gen, welche das Land bereits in demselben zu 
entrichten, ist angehalten worden, gelten mus¬ 
st ; Daß aber vor das künftige Se. Majestät 
Mverzüglich mit denenSachfischen aufeinem 
Landtage versamlnleten Ständen die nöthi¬ 
gen Einrichtungen treffen werden, um einen 
von den kläresten Einkünften des Landes vor* 
aus zu erhebenden Fond festzusitzen, welcher 

1) vorzüglich zu richtiger Bezahlung derer 
Zinsen, welche nicht unter Drey von Hunder¬ 
ten sollen können bestimmet werden, so wie fie 
auch nicht über Drey vsn Hunderten werden 
ansteigen können, angewendet werde. 

2) Daß der Ueberrest den Fond d'Amortis-
sement zur succeßioen Bezahlung derer Capi¬ 
talien ausmachen wird, welcher nachPropor¬ 
tion des Abtrags derer Capitalien und Ver¬ 
minderung derer Zinsen sich vermehren wird, 
uno dessrnVertheilung jährlich durch dasLooß 
ohne vor irgendjemand, oder unterwasVor-
wand es sey, einigen Vorzug statt finden zu 
lassen, geschehen soll 

3) Daß die Administration dieses erwehn-
ten zur Abführung derer Zinsen und Wieder¬ 
erstattung derer Capitalien gewidmeten g<-



ftmmten Fonds auf dem obgedachten näch¬ 
sten Landtage derer Sächsischen Landstänbe 
dergestalt festgesetzet W3^oen soll, daß dabey 
sich eine völlige Slchez h m finden wird, indem 
S ' . Majestät der König in Pohkn, Churfürst 
zu Sachsen, dieftch^lb alle oiensame Versi¬ 
cherungen zu geben versprechen. 

Art . z. Man hat sich auch dahin einrer-
standen, und es ist fest gesetzet worden, daß die 
bey Gelegenheit der gegenwärtigen Negocia-
tion von einer und der andern Seite in denen 
Vollmachten und übrigen Schuften, oder ü-
berall sonst gebrauchten oder nicht gebrauch¬ 
ten Tuulaturen, niemalen sollen an-oder zur 
Conftquenz gezogen werben, und daß daher 
keinem derer dabey intereßtrten Theile dar¬ 
aus einiges Nachtheil soll erwachsen können. 
Die gegenwärtigen drcy Separat-Artickel 
sollen eben die Kraft haben, als wenn selbige 
von Wort zu Wort dem Haupt-Tractat ein¬ 
verleibet waren, und sollen auch glelcherge-
stall von beyden hohen schliessenden Theilen 
ratificiret werden. Zu dessm Urkund haben 
die unten benannten Bevollmächtigte Seiner 
Majestät des Königes in Preussen, und Sr . 
Majestät des Königs in Pohlen, Churfürsten 
zu Sachsen, gegenwärtige Separat-Artickel 
unterzeichnet, und selbige mit ihren Petschaf¬ 
ten besiegelt. So geschehen aufdem Schloß 
zu Hubertsburg, den Funfzehenten Februarii, 
im Eintausend Siebenhundert und Drey und 
Sechzigsten Jahre 
(^.)EwnldFriedrich(^.6'.)LhomasFre^ 

von Herzberg. Herr von Fritsch. 

Specificatio 
berer in dem ersten Articulo separate reserbir-

tenWechselbriese und Engagements. 
I . Leipziger Creis an Johann Ernst Gotz-

kowsky: 
l)Obligationd.d.ziIan.'76z Rt l .4^^/^os 
2)Obligationd.d.2Febr.I763. 86,4^8 -
3) Obligation d.d. 2 Fchr.l/öz. 24,000 -
II. Rath und Stadt Leipzig an 

Gotzkswsky: 
l)Obligationb.d.i8April l7üi . 80/000 -

2)dettob.d.Michaelismessei76l.Rtl.894gr.i4 
?)RestaufObl.d d.25Fev.i7b2. 259300 -
4)Otl igat. d.d 2z Dec. 1762. 

in Ducaten - - 350000 -
in Münze - - 700000 -

I I I Cannnsr-CollegiumanChri-
siophGoslar aus demHolzcon-
tract vom 4 Decemb.1762. 40000 s 

I V. Wegen des unterm 22 Dec. 
1762. geschlossenenHolz-Con-
tracts durch vier unterm 26. 
Jan 4753 vonGeorgeChristian 
Stadter an Carl Leveax aus^ 
gestellte Wechstlbrieft, 

i)Iubil.Messel76).zahlbarRtl.2i347Gr.5 
2)Iubil.Messei76z.zahlbar 21347 5 
3)Marg.Messei76j.zahlbar 21347 5 
4)Neujahrmessei764.zahlbar 2lZ47 5 

V. ThäringischeScände anGos^ 
lar mit Vorbehalt der § 2 . der 
Punctation bedungenen Ab¬ 
rechnung 

Capital - - Rtlr.223328Gr.lt 
Interesslt - - 23118 -

VI. Stände des Sti fs Naum¬ 
burg Zeltz, an Leveaus, laut 
Oblig.d.d zo ^tan. l76z. l l 11 l.Gr.6 

V I I . Stadt Chemnitz an das 
Preußische Kriegsdirectormm 
restiret annoch einen Wechsel-
briefvon IohannGottltebLan-
gens seel.Erben d.d 4.Decemb. 
1762. zahlbar den i ^ Februar 
1763. , Rthl. 6920 s> 

Vll l .StHdtLauban. 
i)EinenWechselbnef vc n Seifert und Fischer 

an den Generalmajor von Ramin d d. 3 l . 
Jan. ^763. zahlbar in der Franks. Remin. 
Messe - - Nthlr..^ 2200 

2>Einen dergl. vonSeyfert und 
Fischer - - - 1000 

Z)Einen vonFischer sen.undComp. 
d.d.3 Feb.a.c.zahlbar med.Feb. 2250 

4) Einen dergleichen von Fischer 
sen. und Comp. d.d. 4Febr. a.c. 
zahlbar med.Feb. ^ ^ iooo 



5) Einen von Ioh.Gotlfr. Kirch-
hofd.d. 4 Fbr. l76z.zahlbar in 
der Lätaremcsse -

6) Einen von Ioh.Cigism.Dilt-
mannd,d.4Febr.i7<5z.zalbar 
in der Lätaremesse -

7) Einen vonSeysert und Fischer 
jun.d<d. 4 Febr. a. c. 8 Tage 
nach Sicht zahlbar -

8) Einen von I ch . Traugott Bloch-
mann d.d. 4 Fcdr. a.c.zahlbarln 
derRemwisce e Messe znFrankf. 

IX. 3tadt Görlitz 
1) Einen Wechjelcnefan den Gene¬ 

ralmajor oonRamlN d.d. 30 Jan. 
zahlbar in demVreßlüuer Iohan-
nismarkt 2000 Stück Ducaten 
oder in neuen Auguin'or 

2) Einen dergleichen im Breßlauer 
Marienmarkc zahlbar 2000 Du-
caten oder - -

3)-Einen dergleichen in demBreßs 
lauerElisabechmarkt zahloar ZOOO 
Ducaten oder -

X.DerGrafvonPromnizzu So-
rau an den Gmeralmajor von 
MöllendorfeineVersicherung auf 
d.d.i Febra.c.halb aufIohannis 
und halb aufMichaelis zahlbar. 

X I . Die Herrschaften Forst und 
Pforten eine Verschreibung an 
ten Generalmajor von Mollen-
dorfd. d. 5 Febr. a.c.in der M l -
chaelismess? zahlbar 

Cammer-RathHeineken einenWechse! 
XII . Es ist auch der zwischen dem 

Generalmajor von Linden, und 
dem Cammercommissariy Lorenz 
wegen der Porcellalnbestellungen 
unterm/. Febr.c.a. geschlossene 
Vergleich unter denen zu erfüllen¬ 
den Verschuldungen mit begriffen. 

Hierüber annoch: 
^)AufVerschreibungen desGrafen vonBob 

za deAo. i759.laut gegebenerBerechnung 
37786Rthlr. i zG r . 5Pf. 

2100 

548 

IOOO 

288O. 

160OO 

24OOO 

12^00 

L) Wechselbrief vonIohann shristianRenner 
vom 3 Sept. 1759. von dem von Dieskau 
an die Preußische Haupll^gazin-Caffe in-
doßiret unterm 31. Jan. 176^. KIOo Rtlr . 

Ewald Friedrich Thomas Freyherr 
vonHerzberg. von Fritsch. 

Da in dem zwischen Sr . König!. Majestät 
in Preussen und E r . Költtgl.Majestat inPoh-
len umerm heutigen Dato getroffenen Frie¬ 
densschluß fejigesetzt worden, daß von dem 
Eilftrn Februar inklusive angerechnet, alle 
Kricgesprästationes in Sachsen c ßir^n, und 
die Chursachsischen Landen ln Zeit von Drey 
Wochen, nach geschehener Auswechselung des 
rer Ratifjcationen,von denen Kömgl.Preuß. 
Truppen evacuiret werden sollen,beydes aber, 
wegen der oabey vorkommendenUmziande eis 
nige Erläuterungen dedarf, so haben die Un¬ 
terzeichnete beyde Gevollmächtigte folgende 
Nedenconvention verabredet und geschlossen. 

1) Werden Se. Königl. Majestät in Preus¬ 
sen von dem Sechzehenden Febr. a. c. an,D<-
ro samtliche Truppen aus dem Erzgebürgi¬ 
schen und Thüringischen Creise zurück ziehen, 
und gedachte Creift denZwanzigsten Februart 
vöüig evac^irei tasseil. Die Stadt Leipzig 
soll den ersten Marcii geräumet werden, und 
Se. Königl. Majestät in Preussen werden 
hiernächst alles mögliche thun, daß Sie die 
sältttlicheChursachsischeLande in der indem 
Friedsnslractat festgesetzten Zeit von drey 
Wochen,nachausgewechseltenRatificfttionen 
von Dero Truppen evacuiren lassen, wenn 
aber solches wider Vermuthen, wegen noch 
nicht offener Schiffahrt, in solcher Zeit nicht 
völlig geschehen könnte, und ein Theil der Kö¬ 
nig! Preußischen Truppen eine Zeit von Acht 
bis hochstensZehnTagen noch langer inSach¬ 
sen stehen bleiben müßte: so soll dlesesKönigl. 

nicht als eine Eontravention des Friedens 
angesehen werden, sondern essollSr.Königl. 
Majestat in Preussen frey stehen, solche Trup¬ 
pen die jedoch üoer ZwanjtgBataillons nicht 
ausmachen werde«/ zwischen der Elbe und 



M u l d I , und tu den nächsten Gegenden von 
Torg^u und Wittenberg, jenseit der Elbe auf 
so lange stehenzulassen. 

2 Verbleiben sämtliche in Sachsen gegen-
wärtig oefindlicheMagaMezuSr. König!. 
Mojestät in Preussen Disposition um theils 
dii' Armee, so lange solche sich noch in Sachsen 
befindet, daraus zu verpflegen, theils auch 
die Vorrathe,nachtem es die Umstände erfor¬ 
dern, transpomren zu lassen. Wenn hier-
nächst auch die Armee aus Sachsen weg war-
schiret, so verbleiben die übrigen M s M w b e 
stände zu Torgau, Pretsch und Wittenberg 
dem oh Zeichtet zu Sr.Ksnigl.Majestät in 
Preussen Disposition, und stehet Qeroselben 
frey, solche wegschaffen oder versilbern zu las¬ 
sen, welches sobald als möglich geschehen 
wird,- wie denn auch die nöthigen Magazin¬ 
bediente bis dahin darbey stehen bleiben 

3) BehaltenSe. König! Majestät in Peeus-
sen sich vor,daß die ohnumgänglich erforder-
licheFuhren,um sowohl innerhalb dererChur-
säcksischen Lande, und weitestens bis zum er-
sicnNachtlager über dieGräaze, derUrmee die 
Fourage aus denen Magazinen anzufahren, 
als auch allenfalls die Magazinbestände bis 
Torgau, Pretsch oder Wittenderg zu lrans-
portiren, ingleichen zum Holzanfahren, die 
Krankenfuhren, und alle zum Ma sch, bis 
in das-ersie Nachtlager über die Gränze, ohn-
umganglich erforderliche Vorspann und Or¬ 
donnanzpferde, bis zur §. i . bestimmten 
gänzlichen Evaluation, vom Lande ohnwei-
gerlich und ohnentgeltlich, gestellet werden, 
welches alles tyit denen Königl. Pohlnischer 
und Churfürstlich SachfischerCeits abzuord¬ 
neten Creiß- und Marschcomnnssarien zure-
guliren. 

4) Wenn die Königl. PreußischenTruppen 
Sachsen evacuiren, so bleiben die spreche zu 
Torgau und Wittenberg solange, bis bey of¬ 
fenwerdender Schiffahrt, t ie Kranken, und 
«lles,was zumLazcr-thgehöret, transporti 
ret und weggeschaffet werden könne«/ une be-

halten so lange freyes Obdach, LichtuntFeu^ 
erung. S r . Königl. Majestät in Preussen 
stehet auch frey, bey denen L<?zarelhen und 
Magazinen überhaupt ein Detafchement von 
Dreyhundert Mann von Dero Truppen zu 
lassen. Der Transport derer L ^rettze ge¬ 
schiehet aufIH?) Königl. Majestät in Preus¬ 
sen olleilüge Kosten. 

5) Der Armee, samt allem, was dazu ge¬ 
höret, nebst Directorial- und Commissanats-
Proviant- Beckercy und Fuhrwesensbedien^ 
ten, wird so lange selbige vorbestimmtermaft 
sen noch in Sachsen bleiben, freyer Quartier-
Stand, als Obdach, Fcuer und Licht, und auj 
den Marsch, Lager undStreu-Streh ohnent-
geltjich gestattet. 

6) BehaltenSe.KoniglMajestatinPreuft 
ftn sich vor, daß von allem, was bis zu denen 
Tcrminis evacuationis der Armee zu ihrem 
Gebrauch zugeführet wird, oder dieselbe weg-, 
geschickkt, weder Zoll noch Geleite, oderAcclse, 
noch Fuhr- und Brückengeld gefordert werde. 

7) Wegen pes zum Behuf der Armee, Be-
ckrey und kazarechs erforderlichen Holzes, 
bkibet es überall, bis zur Eoscuation,bey dem 
Inhalt der Convention vom 22. Dcc an. pr. 

8) I n Ansehung der Münzsorten soll es bis 
zu denen §. l . bestimmten Evacuationsfristen, 
auf den bisherigen Fuß bkiben, und bis da¬ 
hin von beyden Theilen, in beyderseicigenLan-
den keine Reduction vorgenommen werden. 

Diese NebenConvention soll eben dieKrast 
haben, als wenn solche dem Friedenstractat 
wörtlich einverleibet worden, auch zu solchem 
Ende von deydenHohmContrahirenbenThet-
len ratiftciret werden. 

Zu dessen Urfund haben beyderseits Gevoll-
mächtigte selbige eigenhändig unterschrieben 
und besiegelt. 

So geschehen Schloß Hubertsburg am 
FunfzehendenFebruar. EintausenbSieben-
hundert Drey und Sechzig. 

von Herzberg. herr vonFritsch. 

Nach-


